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Der Faikeisensche Handel
1660—1671.

Von

Paul Kölner.

Den Falkeisen-Prozeß, der nicht nur ein typisches Bild
der baslerischen Strafjustiz im siebzehnten Jahrhundert
entrollt, sondern der auch in kultur- und wirtschaftsgeschichtlicher
Beziehung charakteristische Streiflichter wirft und nicht minder
über Basels politische Stellungnahme gegenüber Kaiser und
Reichsfürsten nach der Exemption wertvolle Aufschlüsse gibt,
hat schon vor siebzig Jahren Ratsherr Emanuel Burckhardt in
den Beiträgen zur vaterländischen Geschichte ') zum Gegenstand
eines Aufsatzes gemacht : ebenso berichtet darüber, auf
Burckhardt fußend, in knapper Zusammenfassung Buxtorf-
Falkeisen in seinen ^baslerischen Stadt- nnd Landgeschichten
aus dem 17. Jahrhundert" 2).

Angesichts des reichen, von Burckhardt und Buxtorf nur
teilweise benützten üuellenmaterials, sowie im Hinblick auf
den die baslerische Gesellschaft und den baslerischen Stadtstaat

in den verschiedensten Gebieten tangierenden,
vielverästelten Stoffkomplex an und für sich, erschien eine ausführlichere,

alle Momente berücksichtigende Darstellung ebenso

gerechtfertigt als reizvoll und lohnend.
Als Hauptquellen kamen in Betracht die mehr als ein

halbes Tausend Seiten zählenden ,,.4cta und Examina in
causa Theodor Falckeysens so wegen Hochverrat enthauptet
worden 1671" (cit. Criminalia II Fs), ferner Falkeisens
gedruckte „Deductio Apologetica, das ist ausführliche, gründliche
und unpartheyische Erzehlung was Theodoro Falckeysem
Bürgern und Buchhändlern von Basel etc. vor unverantwortliche

Hindernüssen und unchristliche Verfolgungen zugefügt

') Bd. V, 141—173.
-') III. Heft. 7—25.
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etc." (cit. Ded. ap.), dann der gedruckte Gegenbericht des Rates

(cit. Ggb.), Falkeisens gedruckte Ablehnung des Gegenberichts
(cit. Falk. Abi), endlich Falkeisens zweiter gedruckter „
Warhafftiger Bericht, welcher massen Theodor Falkeysen von
Basel, anjetzo Bürger und Buchhändler zu Mannheim von
seinen unbefugten Mißgönnern durch abscheuliche Verleumdung,

grausame Gefängnis und andere ganz unchristliche
Verfolgungen an dem höchst nutzlichen Truck Heiliger Schrifft
und Corporis Juris muthwillig gehindert, widerrechtlich ver-
fortheilt, ungehört verdampf, auch des Seinigen gewaltthätig
beraubt worden" (cit. Falk. II); außerdem die einschlägigen
Ratsprotokolle und Missiven.

Einleitung.
Keinem andern Gewerbe als wie dem durch

bodenständige Kunstarbeit bezeugten Schmiedehandwerk verdankt
im alten Basel die auffallend große Zahl von mehr als vierzig
Geschlechtern ihren mit der Komposition „eisen" gebildeten
Eigennamen3).

Die Stammväter und oft durch mehrere Generationen
hindurch auch die Söhne der heute noch blühenden Grüneisen,

Singeisen, Streckeisen, Thurneisen sind hauptsächlich
in den Kreisen der in jener Zeit allgemeinen Reitens und
starken Fahrverkehrs so gewichtigen Hufschmiede zu suchen.

So auch die Falkeisen, deren Altvater in der Person
des Hufschmiedes Hans Valckysen aus dem kurpfälzischen
Kreuznach sich um die Wende des Mittelalters das baslerische

Bürgerrecht erwarb4) und dessen vier Söhne ebenfalls das

väterliche Handwerk betrieben. Meister Hans mochte nicht
mit allzu großen Glücksgütern gesegnet gewesen sein.

Wenigstens war seine Familie in dem schweren Teuerungsjahr

1530 mit unter jenen bedürftigen Bürgern, denen die
Obrigkeit wöchentlich ob anderthalb hundert Säcke Mehl aus
der Stadt Kornkästen austeilen ließr>).

Die Guttat, deren die Falkeisen teilhaft wurden, lohnte
der älteste Sohn Hans seiner Obrigkeit .,uss boshafftigem

3) Vgl. R. Wackernagel, Gesch. d. St. Basel II ', Anmerkungen 76.
4) Arch. d. Schmiedenzunft, Eintrittsrödel I: 1508.

') Wurstisen, Chronik Ausgabe Hotz, 145.


	

